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ca. Anschluss Gelände umlaufend

ca. UK Bodenplatte

V1
3749.05 m³
98.16 m²

1335.14 m³
25.73 m²

V3
581.32 m³
42.46 m²

V2

PG 6PG 6

PG 6

PG 6
vorhandenen Feuerlöscher je nach
gewählter Rettungswegführung
am Hallenausgang anordnen

 zul. r=35,00 m 

->2% Fassade (oberes Raumdrittel) = 9,92qm geom. erf. Entrauchung
-> 1% Dach = 4,96qm geom. erf. Entrauchung
-> oder RWA, 2 Geräte je 1,5qm AW

Rettungswegführung
Variante 01:
vorh., festgestellte Tür wieder
benutzbar herstellen.

Rettungswegführung
Variante 02:
neue Ausgangstür
herstellen

1.000,04 qm Brandabschnittsfläche innerhalb der Umfassungsbauteile
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 zul. r=35,00 m 
 Rettungsweglänge bis ins Freie: 
 zul. 52,50 m / vorh. 47,00 m

 Rettungsweglänge bis ins Freie: 
 zul. 52,50 m / vorh. 28,80 m

2.Rettungsweg über
vorhandene Fenster
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lichte Höhe First 7,54m

lichte Höhe Traufe ca. 2,82m

lichte Höhe First ca. 3,21m

lichte Höhe Traufe ca. 2,85m

lichte Höhe Traufe 7,34m

lichte Höhe Traufe 7,34m

Alternativ

PG 12 PG 12
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H/B = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2017

Die Türen in Rettungswegen werden so ausgestattet und hergerichtet, dass diese
im Gefahrenfall schnell, einfach und gefahrlos in voller, notwendiger Breite
(lichte Durchgangsbreite) zu öffnen sind (Panikschloss).

Zulässige Rettungsweglängen nach IndBauR:
Luftlinie: 35,00m
Laufweg: 52,50m

   951,78 m² Nettogrundfläche Gesamtgebäude
1.000,64 m² Grundfläche innerhalb der Umfassungsbauteile
1.049,98 m² Bruttogrundfläche

max. Gebäudelänge: 51,885 m
max. Gebäudebreite: 20,225 m

Das Gebäude ist komplett erdgeschossig vorhanden.

Die im Plan beschriebenen Feuerlöscher stellen die bestehenden, als auch vom
Sachverständigen empfohlenen, Geräte zur Ergänzung nach den erforderlichen
Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2 dar. Je nach Gefahrstoff sind geeignete
Geräte/Löschmittel zu wählen und aufzustellen.

Gebäudeeinstuffung: Gebäude geringer Höhe nach §2 BauO NRW

Mindestanforderung nach § 29 an die tragenden und aussteifenden Bauteile:
- feuerhemmend

Bewertung nach IndBauR Abschnitt 6
Sicherheitskategorie K1, tragende und aussteifende Bauteile F0
- zul. Brandabschnittsgröße nach Tabelle 2: 1.800 m²
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